
Satzung
zur Änderung der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach

tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-

Weiersbach vom 02. März 2011

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der
§§ 2 Abs. 1, 7 und 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung am
23. Februar 2011 beschlossen:

Artikel 1
§ 2 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige
Fuß- und Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und
Unterführungen mit den dazu gehörenden Rampen mit Ausnahme des
Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelag.“

§ 5 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„Der Gemeindeanteil wird im Einzelfall nach dem Verhältnis von Anliegerverkehr
und Durchgangsverkehr auf der herzustellenden oder auszubauenden
Verkehrsanlage durch Beschluss des Gemeinderates festgesetzt.“

§ 6 Abs 2 Nr. 4 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz,
Freibad, Festplatz, Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt
werden, die Fläche des Grundstücks – gegebenenfalls unter Berücksichtigung
der nach Nr. 3 angeordneten Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5.“

§ 6 Abs 3 Nr. 2 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse,
sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte



höchstzulässige Baumassenzahl. Ist eine Baumassenzahl nicht festgesetzt,
dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe,
so gilt die durch 2,6 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide
Höhen festgesetzt, so ist die höchstzulässige Traufhöhe der Berechnung
zugrunde zu legen.“

§ 6 Abs 3 Nr. 4 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen

Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit
des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe
des Bauwerkes gem. Nr. 5 geteilt durch 2,6. Sofern es sich dabei
allerdings nur um eine untergeordnete bzw. unterwertige Bebauung
handelt (z.B. Hühnerstall, kleiner Geräteschuppen etc. oder Einzelgarage
auf großem Grundstück), ist das Maß der baulichen Nutzbarkeit nach den
folgenden Regelungen für unbebaute Grundstücke zu ermitteln,

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den
Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen
Vollgeschosse,

c) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber
gewerblich oder in vergleichbarer Weise genutzt werden können, wird ein
Vollgeschoss zu Grunde gelegt,

d) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei
Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen
oder industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen,
entsprechend.“

§ 6 Abs 3 Nr. 5 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„Ist nach den Nummern 1 – 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die
tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,5 anzusetzen.“

§ 6 Abs 4 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den
vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20
v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder
in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten. Bei
teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten
Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten
erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v. H..“



§ 7 Abs 4 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Eine Ermäßigung nach den Absätzen 1 bis 3 ist nicht zu gewähren, wenn
die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen
Grundstücke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhöht.“

§ 9 Abs 1 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„Ab Beginn einer Maßnahme können von der Gemeinde Vorausleistungen bis
zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen Beitrages erhoben werden.“

§ 10 der Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung) der Ortsgemeinde Hoppstädten-
Weiersbach vom 18. Mai 2005 wird wie folgt neu gefasst:

„Vor Entstehung des Beitragsanspruches kann die Ablösung des Beitrages
vereinbart werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der
voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden
Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.“

Artikel 2
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Hoppstädten-Weiersbach, 02. März 2011

Welf Fiedler, Ortsbürgermeister

Hinweis: Es wird auf § 24 Absatz 6 Gemeindeordnung hingewiesen:
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Hoppstädten-Weiersbach, 16. März 2011

Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach

gez. Welf Fiedler, Ortsbürgermeister


